
Verfahrensrecht

1. Nach Schaffung der Anhörungsrüge in allen Verfahrens-
ordnungen zum 1.1.2005 bleibt die Gegenvorstellung als
unmittelbar auf Art. 19 Abs. 4 GG gestützter, weder frist-
gebundener noch kostenpflichtiger außerordentlicher
Rechtsbehelf für Eingaben, mit denen nicht die Verletzung
des rechtlichen Gehörs gerügt wird, zulässig (BFH FamRZ
2006, 204).

2. Eine gesonderte Erklärung des Pflichtigen nach § 648
Abs. 2 S. 1 ZPO ist entbehrlich, wenn er seine Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse im vereinfachten Ver-
fahren bereits umfassend offen gelegt und hierdurch seinen
Einwand fehlender Leistungsfähigkeit begründet hat. Der
als Anlage zu einem Schriftsatz des Verfahrensbevoll-
mächtigten eingereichte und in Bezug genommene Formu-
larvordruck braucht nicht eigenhändig unterschrieben zu
sein (OLG Hamm FamRZ 2006, 211).

3. Insbesondere in Familiensachen ist durch allgemeine
Büroanweisung des Rechtsanwalts sicherzustellen, dass
bei zwei oder mehr Rechtsmitteln in einem oder mehre-
ren Verfahren derselben Partei auch am gleichen Tage
ablaufende Fristen jeweils gesondert und unverwechsel-
bar im Fristenkalender eingetragen werden (BGH
FamRZ 2006, 191 = FamRB 2006, 77 [Braunschneider]).

4. Der für rechtsmittelfähige Beschlüsse geltende Begrün-
dungszwang und das Unterschriftsgebot verlangen als
Bestandteil einer geordneten Rechtspflege, dass die Be-
rechnung zur Höhe des Versorgungsausgleichs tragender
und nachvollziehbarer Teil der Begründung der Entschei-
dung sein muss. Verweise auf außerhalb des geschlossenen
Textkörpers liegende und als Anlage zum Beschluss ge-
nommene Ausdrucke einer computergestützten Berech-
nung des Gerichts, die ergänzende, die Begründung der
Entscheidung mittragende Textbestandteile des Beschlus-
ses enthalten, sind unzulässig (OLG Frankfurt/M. FamRZ
2006, 274).

5. Der zur Zahlung der Prozesskosten verurteilte Gegner der
bedürftigen Partei kann wegen § 126 Abs. 2 ZPO gegen
den Zahlungsanspruch der Gerichtskasse nicht mit einem
titulierten Erstattungsanspruch gegen die Gerichtskasse aus
einer anderen Sache aufrechnen (BGH FamRZ 2006, 190).

Vollstreckungsrecht

1. Die fehlende Vollstreckungsfähigkeit eines Titels, in
dem sich der Unterhaltsschuldner zur Zahlung eines mo-
natlichen Unterhaltsbetrags „unter Anrechnung bereits ge-
zahlter Beträge“ verpflichtet, kann mit der prozessualen
Gestaltungsklage analog § 767 ZPO geltend gemacht
werden, auch wenn eine Klauselerinnerung möglich wäre
(BGH FamRZ 2006, 261 = NJW 2006, 695 = FamRB 2006,
76).

2. Die nach § 850 Abs. 4 ZPO auf Antrag des Gläubigers
mögliche Ermessensentscheidung über die Berücksichti-
gung einer Unterhaltsberechtigten des Schuldners mit
eigenem Einkommen erfordert eine Abwägung der wirt-
schaftlichen Lage von Gläubiger, Schuldner und unter-
haltsberechtigtem Angehörigem, wobei sich eine einseitige
Orientierung an bestimmten Berechnungsmodellen nach
Sinn und Zweck der Vorschrift verbietet (BGH FamRZ
2006, 203).

3. Nach Unanfechtbarkeit des Zwangsgeldbeschlusses
kann dessen Aufhebung im Vollstreckungsverfahren nicht
mehr mit dem Erfüllungseinwand begründet werden.
Letzterer kann nur mit der Vollstreckungsgegenklage gel-
tend gemacht werden (OLG Karlsruhe FamRZ 2006, 204
in Abgrenzung zu BGH NJW 2005, 367, wonach die nach-
trägliche Einwendung im Verfahren auf Festsetzung des
Zwangsgeldes grundsätzlich zu berücksichtigen ist).
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